
 
 
 

Hessische Rahmenvereinbarung 
nach §§ 78a ff. des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vom 22.10.2001 
zuletzt geändert am 03.09.2015 

i.d.F. vom 01.01.2016 

 
 

 
  



Rahmenvereinbarung Seite 2 von 19 
  

  

Hessische Rahmenvereinbarung 
nach §§ 78a ff. SGB VIII  

 
 

Präambel 

 

1.  Abschnitt   Rahmenbedingungen 

 

§ 1 Gegenstand der Rahmenvereinbarung 

§ 2 Gültigkeit und Beitritt 

§ 3 Jugendhilfekommission 

§ 4 entfallen 

§ 5 Geschäftsstelle der Jugendhilfekommission 

§ 6 Kündigung, Fristen 

 

 

2.  Abschnitt   Einzelvereinbarungen 

 

2.1  Allgemeines 

§ 7 Zuständigkeit für den Abschluss von Einzelvereinbarungen 

§ 8 Regelleistungen  

§ 9 Verfahren 

§ 10 Vereinbarungszeitraum 

 

2.2  Leistungsvereinbarung 

§ 11 Inhalt 

§ 12 Personalschlüssel / Qualifikation 

 

2.3 Qualitätsentwicklungsvereinbarung 

§ 13 Inhalt 

 

  



Rahmenvereinbarung Seite 3 von 19 
  

  

2.4 Entgeltvereinbarung 

§ 14 Inhalt und Verfahren 

§ 15 Fortschreibung der Entgeltvereinbarung 

§ 16 Gültigkeit von Tarif oder Einzelvereinbarung 

§ 17 Zahlung der Entgelte 

§ 18 Regelungen bei Beginn, Beendigung und Wechsel 

§ 19 Regelungen bei Abwesenheit  

 

 

3.  Abschnitt   Weitere Vereinbarungen 

 

§ 20 Zusatzleistungen 

§ 21 Nebenleistungen 

 

 

 

Anlagen 

 

1. Leistungsvereinbarung nebst Bearbeitungshinweisen 

2. Qualitätsentwicklungsvereinbarung 

3. Entgeltvereinbarung 

4. Tarifermittlung (Vordruck) 

5. Beispiel für die Kalkulation einer Fachleistungsstunde ausschließlich als  

Zusatzleistung im Rahmen stationärer und teilstationärer Leistungen 

6. -- 

7. Nebenleistungen (Empfehlungen)  

* Nebenleistungen ( Empfehlungen ) in der jeweiligen Fassung des von den Kommunalen  

  Spitzenverbänden beschlossenen Leistungskatalogs 

  



Rahmenvereinbarung Seite 4 von 19 
  

  

Hessische Rahmenvereinbarung 
nach §§ 78a ff. SGB VIII  

 
 

 
zwischen dem Hessischen Städtetag, dem Hessischen Landkreistag und den in der Liga 
der freien Wohlfahrtspflege in Hessen zusammengeschlossenen Wohlfahrtsverbänden 
sowie den Vereinigungen der sonstigen Leistungserbringer auf Landesebene 

 
 
Präambel 
 
Die vom Hessischen Städtetag und dem Hessischen Landkreistag, im folgenden kommu-
nale Spitzenverbände genannt, und der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen sowie 
den Vereinigungen der sonstigen Leistungserbringer gemäß §§ 78a ff SGB VIII auf Lan-
desebene getroffene Rahmenvereinbarung findet ihren Ursprung in der gegenseitigen 
Achtung als Partner für eine gemeinsame, verpflichtende Aufgabe. Die zum Wohle der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen im Lande Hessen getroffene Rahmenver-
einbarung soll dazu beitragen, die Hilfen im Sinne des SGB VIII zu verwirklichen. 
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1. Abschnitt 
 
Rahmenbedingungen 
 
 
§ 1 Gegenstand der Rahmenvereinbarung 

 
Für den Anwendungsbereich der §§ 78a ff. SGB VIII regelt diese Rahmenverein-
barung für die in § 8 aufgeführten Regelleistungen die Grundsätze und Verfahren 
für die Einzelvereinbarungen von Leistung, Qualitätsentwicklung und Entgelt. 

 
 
§ 2 Gültigkeit und Beitritt 
 
(1) Diese Rahmenvereinbarung gilt für die Träger von Einrichtungen und Diensten der 

abschlussbeteiligten Verbände, sonstigen Vereinigungen, Städte und Landkreise. 
 
(2) Sie ist gültig für die kreisfreien Städte, Sonderstatusstädte – soweit sie Träger der 

Jugendhilfe sind – und Landkreise als örtliche Jugendhilfeträger. 
  
(3) Alle sonstigen Träger der Jugendhilfe können ebenfalls dieser Rahmenvereinba-

rung durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsstelle der Jugendhilfe-
kommission beitreten. 

 
 
§ 3 Jugendhilfekommission 
 
(1) Die Jugendhilfekommission trifft Vereinbarungen über die weitere Ausgestaltung 

der Rahmenvereinbarung und die Tarife.  
 
(2) Die Jugendhilfekommission setzt sich zusammen aus: 

vier Vertretern der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen,  
zwei Vertretern der Vereinigungen der sonstigen Leistungserbringer einerseits, 
drei Vertretern des Hessischen Städtetages und 
drei Vertretern des Landkreistages andererseits. 
Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu benennen. 

 
(3) Die Jugendhilfekommission wählt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n für zwei 

Jahre. Alle zwei Jahre findet ein Wechsel zwischen den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe und den Leistungserbringern statt. 

 
(4) Die Jugendhilfekommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vertreter der 

Leistungserbringer und drei Vertreter der Träger der öffentlichen Jugendhilfe an-
wesend sind. 
Beschlüsse müssen, unbeschadet der Möglichkeiten der Stimmenthaltung, ein-
stimmig gefasst werden. Sie sind in einem Protokoll festzuhalten. 
Änderungswünsche zu Protokollen der Jugendhilfekommission sind in einer Frist 
von vier Wochen nach Eingangsdatum des Protokolls bei den jeweiligen Geschäfts-
stellen an die Geschäftsstelle der Jugendhilfekommission zu richten. Über die Än-
derungswünsche wird in der nächsten Jugendhilfekommissionssitzung entschie-
den. 

 
(5)  Die Jugendhilfekommission hat kein Außenvertretungsrecht. 
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(6) Die Jugendhilfekommission hat das Recht, zu ihren Sitzungen Sachverständige 

und Gäste ohne Stimmrecht hinzuzuziehen und Arbeitsgruppen zu bilden. 
 

 
§ 4 ((entfallen)) 
 
 
§ 5 Geschäftsstelle der Jugendhilfekommission 
 
(1) Die organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Tätigkeit der Gremien nach 

dieser Rahmenvereinbarung wird einer Geschäftsstelle nebenamtlich übertragen, 
deren Kosten die Vereinbarungspartner anteilig tragen. 

 
(2) Geschäftsführung und Geschäftsgang der Jugendhilfekommission können in einer 

Geschäftsordnung geregelt werden. 
 
 
§ 6 Kündigung, Fristen 
 

Jede Vereinbarungspartei kann die Rahmenvereinbarung mit einer Frist von einem 
Jahr zum Ende eines Kalenderjahres durch schriftliche Erklärung gegenüber den 
Vereinbarungspartnern kündigen. 
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2. Abschnitt    
 

Einzelvereinbarungen 
 
 

2.1 Allgemeines 
 
§ 7 Zuständigkeit für den Abschluss von Einzelvereinbarungen 
 

Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung werden zwischen dem örtlichen 
Träger der Jugendhilfe und den in seinem Zuständigkeitsbereich gelegenen Ein-
richtungen und Diensten, die Leistungen anbieten, Einzelvereinbarungen über 
Leistungsangebote, Qualitätsentwicklung und Entgelte getroffen. 

 
 
§ 8 Regelleistungen 
 
(1) Für Hilfearten nach Absatz 2-16 werden Regelleistungen vereinbart. 
 
(2) Jugendsozialarbeit  (§ 13. 3 SGB VIII) 
 
(3) Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder  

(§ 19 SGB VIII) 
 
(4) Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht  

(§ 21 Satz 2 SGB VIII) 
 
(5) Hilfe zur Erziehung; sozialpädagogische begleitete Berufsausbildung  

(§ 27.3 im Sinne von § 13.2 SGB VIII) 
 
(6) Hilfe zur Erziehung; Soziale Gruppenarbeit  

(§ 27 i.V. mit § 29 SGB VIII) 
 
(7) Hilfe zur Erziehung; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  

(§ 27 i.V. mit § 30 SGB VIII) 
 
(8) Hilfe zur Erziehung;  Sozialpädagogische Familienhilfe  

(§ 27 i.V. mit § 31 SGB VIII) 
 
(9) Hilfe zur Erziehung; Erziehung in einer Tagesgruppe  

(§ 27 i.V. mit § 32 SGB VIII) 
 
(10) Hilfe zur Erziehung; Vollzeitpflege (Hier sind ausschließlich besondere Formen der 

Familienpflege gemeint) 
(§ 27 i.V. mit § 33 Satz 2 SGB VIII) 

 
(11) Hilfe zur Erziehung; Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 

(§ 27 i.V. mit § 34 SGB VIII) 
 
(12) Hilfe zur Erziehung; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  

(§ 27 i.V. mit § 35 SGB VIII) 
(13) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

(§ 35a SGB VIII) 
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(14) Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII) 
 
(15) Andere Aufgaben der Jugendhilfe: Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 

42 SGB VIII) 
 
(16)  Schule bei Hilfen zur Erziehung – Schule  

(§ 27 SGB VIII z.B. i.V.m. § 13 SGB VIII)  
 
(17) Sonstige Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 
 
 
§ 9 Verfahren 
 
(1) Die Übernahme des Leistungsentgelts durch den Träger der öffentlichen Jugend-

hilfe setzt den Abschluss von Einzelvereinbarungen voraus über: 
  

1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote (Leistungsvereinbarung) ge-
mäß § 11 bis § 12 dieser Rahmenvereinbarung, 

 
2. Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote 

sowie über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung (Qualitätsentwick-
lungsvereinbarung) gemäß § 13 dieser Rahmenvereinbarung und 

 
3. differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und betriebsnotwendigen Investi-

tionen (Entgeltvereinbarung) gemäß § 14 bis § 19 dieser Rahmenvereinbarung. 
 

Die Einzelvereinbarungen werden jeweils für ein Kalenderjahr vereinbart, soweit 
die Beteiligten nicht einen davon abweichenden Zeitraum wählen. 

  
(2) Die Einzelvereinbarungen müssen nach sechs Wochen abgeschlossen sein. Die 

Sechs-Wochenfrist beginnt mit der schriftlichen Benennung der abzuschließenden 
Einzelvereinbarungen unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen (wie z.B. Ent-
wurf einer Leistungsvereinbarung gemäß Anlage 1, Kalkulationsblatt gemäß An-
lage 3, Stellenplan mit prospektiver Personalkalkulation gegliedert nach Funktions-
bereichen, Anlagenverzeichnis mit Abschreibungsplan). 

  
 
(3) Kommt eine Einzelvereinbarung nach Abs. 1 innerhalb von sechs Wochen nicht 

zustande, nachdem eine Partei schriftlich zu Verhandlungen aufgefordert hat, so 
entscheidet die Schiedsstelle auf Antrag einer Partei unverzüglich über die Gegen-
stände, über die keine Einigung erreicht werden konnte. Gegen die Entscheidung 
ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten gegeben. 
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§ 10 Vereinbarungszeitraum 
 
(1) Die Einzelvereinbarungen nach § 9 Abs. 1 sind für einen zukünftigen Zeitraum (Ver-

einbarungszeitraum) abzuschließen. Nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. 
 
(2) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der Annahmen, die den Ent-

geltvereinbarungen zugrunde lagen, sind die Einzelvereinbarungen auf Verlangen 
einer Vertragspartei für den laufenden Vereinbarungszeitraum neu zu verhandeln. 

 

(3) Bei einvernehmlich vereinbarten strukturellen Veränderungen sind die Einzelver-
einbarungen auf Verlangen einer Vertragspartei für einen zukünftigen Zeitraum 
prospektiv neu zu verhandeln. 

 
(4) Die Einzelvereinbarungen treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird 

ein Zeitpunkt nicht bestimmt, so werden die Einzelvereinbarungen mit dem Tage 
des Abschlusses wirksam. Eine Einzelvereinbarung, die vor diesen Zeitpunkt zu-
rückwirkt, ist nicht zulässig; dies gilt nicht für Einzelvereinbarungen vor der Schieds-
stelle für die Zeit ab Eingang des Antrages bei der Schiedsstelle. Nach Ablauf des 
Vereinbarungszeitraums gelten die vereinbarten Einzelvereinbarungen bis zum In-
krafttreten neuer Einzelvereinbarungen weiter. 
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2.2 Leistungsvereinbarung 
 
 
§ 11 Inhalt 
 
(1)  Die Leistungsvereinbarung muss die wesentlichen Leistungsmerkmale festlegen, 

insbesondere 
 

1. Art, Ziel und Qualität des Leistungsangebotes, 
2. den in der Einrichtung zu betreuenden Personenkreis, 
3. die erforderliche sächliche und personelle Ausstattung, 
4. die Qualifikation des Personals sowie 
5. die betriebsnotwendigen Anlagen der Einrichtung. 
6. Bundeskinderschutzgesetz 

a) Prävention / Kinderschutz, §§ 8a, 79a SGB VIII 
b) Beteiligungsrechte, §§ 8, 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII 
c) Qualitätsverfahren, § 45 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII 

7. Arbeitssicherheit, Gesundheit, Hygiene (z. B. Arbeitssicherheitsgesetz,  
Infektionsschutzgesetz, Lebensmittelhygieneverordnung,  
Allergenkennzeichnungspflicht etc.).  

 
In die Leistungsvereinbarung ist aufzunehmen, unter welchen Voraussetzungen 
der Träger der Einrichtung sich zur Erbringung von Leistungen verpflichtet. Der 
Träger muss gewährleisten, dass die Leistungsangebote zur Erbringung von Leis-
tungen nach § 8 Abs.1 geeignet sowie ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich 
sind. 
 

(2) Die Leistungsvereinbarung definiert die Leistungen, die für alle jungen Menschen 
regelhaft erbracht werden. 

 
Es wird empfohlen, die Leistungsvereinbarung gemäß Anlage 1 dieser Rahmenver-
einbarung abzuschließen. 
 
 

§ 12 Personalschlüssel / Qualifikation 
 

Bei den Personalschlüsseln handelt es sich um Richtwerte.  
 

Im Einzelfall können die Richtwerte auch abweichend verhandelt werden, sofern 
das Leistungsangebot eine andere personelle Ausstattung erforderlich macht. Die 
Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte ergibt sich aus den Richtlinien für (teil-
)stationäre Einrichtungen in Hessen, die gemäß § 45 Achtes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – einer Betriebserlaubnis bedürfen (au-
ßer Tageseinrichtungen für Kinder) und wird in der Leistungsvereinbarung gemäß 
Anlage 1 vereinbart. 

 
Die Beschäftigung von BerufspraktikantInnen (PraktikantInnen im Anerkennungs-
jahr oder Ähnliches) kann vereinbart werden. Die Stellenanteile werden grundsätz-
lich mit 0,5 Vollzeitäquivalenten in den Stellenschlüsseln berücksichtigt. Die Tätig-
keit sonstiger PraktikantInnen kann vereinbart werden. 

 
(1) Jugendsozialarbeit (§ 13. 3 SGB VIII) 
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Leistungen für Betreuung und Unterkunft in einer sozialpädagogisch beglei-
teten Wohnform 
   -   pädagogische Fachkräfte; Personalschlüssel nach Vereinbarung 

 
(2) gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) 

 
Hierfür sind Regelungen analog der Betreuung gemäß § 12 Abs. 10 lit a) bis 
c) dieser Rahmenvereinbarung zu treffen (Regelversorgung bei Hilfen zur 
Erziehung). Mutter/Vater-Kind (auch Schwangere) werden als pädagogi-
sche Einheit betrachtet, für die ein gemeinsames Entgelt vereinbart wird. Bei 
weiteren Kindern wird das Entgelt angepasst. 

 
(3) Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht  

(§ 21 Satz 2 SGB VIII) 
Hierfür sind Regelungen analog der Betreuung gemäß § 12 Abs. 10 dieser 
Rahmenvereinbarung zu treffen (Regelversorgung bei Hilfen zur Erzie-
hung). 

 
(4) Hilfe zur Erziehung; sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung  

(§ 27.3 im Sinne von § 13.2 SGB VIII) 
 

Pädagogische Fachkräfte, Ausbildungsmeister und Ausbilder mit Eignungs-
prüfung 
- Personalschlüssel nach Vereinbarung 

 
(5) Hilfe zur Erziehung; Soziale Gruppenarbeit  

(§ 27 i.V. mit § 29 SGB VIII) 
    - pädagogische Fachkräfte; Personalschlüssel nach Vereinbarung 

 
  (6) Hilfe zur Erziehung; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  

(§ 27 i.V. mit § 30 SGB VIII) 
- pädagogische Fachkräfte; Personalschlüssel nach Vereinbarung 

 
(7) Hilfe zur Erziehung; Sozialpädagogische Familienhilfe  

(§ 27 i.V. mit  § 31 SGB VIII) 
- pädagogische Fachkräfte; Personalschlüssel nach Vereinbarung 
 

(8) Hilfe zur Erziehung; Erziehung in einer Tagesgruppe  
(§ 27 i.V. mit  § 32 SGB VIII) 
- pädagogische Fachkräfte von 1:2,0 bis 1:5,0 Personen bezogen auf die 
Öffnungszeit 

 
(9) Hilfe zur Erziehung; Vollzeitpflege  

(§ 27 i.V. mit  § 33 Satz 2 SGB VIII) 
- pädagogische Fachkräfte; Personalschlüssel nach Vereinbarung 

 
(10) Hilfe zur Erziehung; Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform  

(§ 27 i.V. mit  § 34 SGB VIII) 
 
a) Heimerziehung mit Tag- und Nachtbetreuung 
- pädagogische Fachkräfte 1:1,8 bis 1:2,0 Personen 
b) Heimerziehung in betreuten Wohnformen (Verselbständigungsgruppen) 
- pädagogische Fachkräfte: 1:2,0 bis 1:4,0 
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  c) sonstige betreute Wohnformen 
- pädagogische Fachkräfte: Personalschlüssel nach Vereinbarung 

 
(11) Hilfe zur Erziehung; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  

(§ 27 i.V. mit § 35 SGB VIII) 
- pädagogische Fachkräfte von 1:1 bis 1:2 Personen 

 
 (12) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  

(§ 35a SGB VIII)  
Die Personalschlüssel/ Qualifikation orientieren sich an den Absätzen 1 bis 
11 des § 12 dieser Rahmenvereinbarung 

 
(13) Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII) 

Die Personalschlüssel / Qualifikation orientieren sich an den Absätzen 1 bis 
11 des § 12 dieser Rahmenvereinbarung.  

 
(14) Unterbringung im Rahmen der Inobhutnahme von Kindern und 

Jugendlichen (§ 42 SGB VIII): 
- pädagogische Fachkräfte: Personalschlüssel nach Vereinbarung 

 
(15) Schule bei Hilfen zur Erziehung – Schule  

(§ 27 SGB VIII z.B. i.V.m. § 13 SGB VIII)  
Finanzierungsregelungen über den Eigenanteil gemäß Ersatzschulfinanzie-
rungsgesetz. Zusätzliche pädagogische Leistungen nach Vereinbarung. 

 
(16) Sonstige Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 

  - nach Vereinbarung 
 

(17)  Sonstige Dienste – Medizinisch / Therapeutisches Personal 
 

Personal für übergreifende Dienste und medizinisch / therapeutisches Per-
sonal, deren Leistungen regelhaft allen jungen Menschen in der Einrichtung 
zugute kommen: nach Vereinbarung 

 
(18) Leitung, Verwaltung, Hauswirtschaft und Technischer Dienst 
 

Für Leitung, Verwaltung, Hauswirtschaft und Technischer Dienst der unter 
Absätzen 1-16 genannten Regelleistungen sind örtliche Vereinbarungen zu 
treffen. 
Als Anhaltswert oder als Pauschale können hierfür folgende Werte zugrunde 
gelegt werden: 

 
Leitung: 7,5-10 % der Personalkosten, auf die sich die Leitung 

bezieht, außer den Kosten für Leitung, Verwaltung und 
technischer Dienst. 

 
Verwaltung: 7,5-10 % der Personalkosten, auf die sich die Verwal-

tung bezieht, außer den Kosten der Leitung, Verwal-
tung und technischer Dienst. 

 
Hauswirtschaft: Personalschlüssel nach Vereinbarung 

 
Technischer Dienst: Personalschlüssel nach Vereinbarung 
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2.3     Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
 
 
§ 13 Inhalt 

 
(1)  Die Qualitätsentwicklungsvereinbarung enthält Grundsätze und Maßstäbe für die 

Bewertung der Qualität des Leistungsangebotes sowie geeignete Maßnahmen zu 
ihrer Gewährleistung.  

 
(2) Zielrichtung ist die Betrachtung und Optimierung des Leistungsangebotes (Struk-

tur-, Prozess- und Ergebnisqualität). Grundlage hierfür sind die Summe der Einzel-
fallverläufe und die sie beeinflussenden institutionellen Merkmale (siehe Leistungs- 
und Entgeltvereinbarung).  

 
(3) Es wird empfohlen, die Qualitätsentwicklungsvereinbarung gemäß Anlage 2 dieser 

Rahmenvereinbarung abzuschließen. 
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2.4 Entgeltvereinbarung 
 
 
§ 14  Inhalt und Verfahren 
 
(1) Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein. Grundlage der Entgeltvereinbarung 

sind die in der 
- Leistungsvereinbarung nach § 11 bis § 12 und 
- Qualitätsentwicklungsvereinbarung nach § 13 

festgelegten Leistungs- und Qualitätsmerkmale.  
 

Die Entgelte müssen differenziert für die Leistungsangebote und betriebsnotwen-
digen Investitionen vereinbart werden.  

 
Eine Erhöhung der Vergütung von Investitionen kann nur dann verlangt werden, 
wenn der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe der Investitionsmaß-
nahme vorher zugestimmt hat. Förderungen aus öffentlichen Mitteln sind anzurech-
nen. 

 
(2) Auf der Grundlage des Absatzes 1 wird das Entgelt als Tagessatz für die Regel-

leistungen gemäß § 8 dieser Rahmenvereinbarung ermittelt. Anstelle eines Tages-
satzes kann auch ein pauschales Entgelt (Budget) vereinbart werden. 

 
(3) Das Kalkulationsblatt ist die Grundlage für die Entgeltforderung der Einrichtung o-

der Dienstes. Form und Inhalt des Kalkulationsblattes mit Erläuterungen sind ent-
sprechend der Rahmenvereinbarung in Anlage 3 zwischen den Vertragspartnern 
festgelegt. 

 
Zur Prüfung der Angemessenheit des Aufwandes wird auf die Erläuterungen zum 
Kalkulationsblatt in Anlage 3 verwiesen. 

 
(4) Bei voll- und teilstationären Leistungsangeboten ist in der Regel eine Auslastungs-

quote von mindestens 95 % zu vereinbaren. Abweichende Vereinbarungen können 
getroffen werden. 
 

 
§ 15 Fortschreibung der Entgeltvereinbarung 
 
(1) Für die Fortschreibung der Entgeltvereinbarungen wird bis zum 30. September des 

laufenden Jahres ein Tarif für das Folgejahr von der Jugendhilfekommission fest-
gelegt. 

 
(2) Für die Ermittlung des Tarifs werden die Kostensteigerungen des laufenden Jahres 

zugrunde gelegt und verhandelt: 
 

Sachkosten: Verbraucherpreisindex in Hessen zwei Monate vor Tarifab-
schluss ( Stand 31/7 ). 

 
Personalkosten: Veränderungen der Personalkosten des laufenden Jahres 

entsprechend der Regelung des öffentlichen Dienstes für den  
Kommunaltarif und gemäß der gesetzlichen Bestimmungen. 
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§ 16  Gültigkeit von Tarif oder Einzelvereinbarung 
 
(1) Die vereinbarten Entgelte sind sowohl für die Einrichtungsträger als auch für die 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe verbindlich (siehe auch § 78b Abs.1 SGB VIII). 
 
(2) Die vereinbarte Entgeltregelung gilt fort, bis eine tarifliche Erhöhung oder eine neue 

Einzelvereinbarung zustande kommt. 
 
(3) Der bis zum 30. September des laufenden Jahres festgelegte Tarif ist bindend für 

die Fortschreibung der Entgeltvereinbarung im Rahmen der jeweiligen Einzelver-
einbarung für das Folgejahr. 

 
(4) Einzelvereinbarungen im Sinne des § 10 Abs. 3 sind unabhängig von der Anwen-

dung des Tarifs möglich. 
 
(5) Soll die tarifliche Erhöhung nicht angewendet werden, ist dies bis zum 31. Oktober 

des laufenden Jahres dem jeweiligen Vereinbarungspartner (Einrichtungsträger o-
der örtlicher Jugendhilfeträger) mitzuteilen. Danach kann das Verfahren gemäß § 
9 dieser Rahmenvereinbarung eingeleitet werden.   

 
 
§ 17 Zahlung der Entgelte 
 
(1) Die Entgelte sind jeweils für einen Kalendermonat zu berechnen. Als Fälligkeitsda-

tum gilt der letzte Tag des Monats, für den die Rechnung erstellt wird. 
Die Rechnungsstellung kann im Voraus erfolgen. 

 
(2)  Liegen zwischen Rechnungseingang beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe und 

Zahlungseingang beim Leistungserbringer mehr als vier Wochen, werden pro an-
gefangenem Monat Verzugszinsen auf die Rechnungssumme fällig. Die Höhe des 
Zinssatzes wird von der Jugendhilfekommission festgelegt.  

 
(3) Dies gilt entsprechend auch für Nachzahlungen. 

 
Eine andere Zahlungsweise, z. B. mit Hilfe von Abschlagszahlungen, kann verein-
bart werden. 
 

 
§ 18 Regelungen bei Beginn, Beendigung und Wechsel 
 
(1) Beginn- und Beendigungstag zählen jeweils als ein Abrechnungstag. 
 
(2) Bei einem Wechsel der Einrichtung / des Dienstes berechnet sowohl die abge-

bende als auch die aufnehmende Einrichtung / Dienst 50 % des jeweiligen Tages-
satzes. 
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§ 19 Regelungen bei Abwesenheit  
 
(1) Soweit die Leistungen der Einrichtung vorübergehend wegen Beurlaubung, Kran-

kenhaus- oder Kuraufenthalt, Verbüßung von Jugendarrest oder Entweichung nicht 
in Anspruch genommen werden, kann das vereinbarte Entgelt bzw. das Abwesen-
heitsentgelt für bis zu 42 Tage pro jungen Menschen und Kalenderjahr weiterbe-
rechnet werden. Im Hilfeplan festgelegte Abwesenheiten werden bei der unter § 19 
Abs. 1 Satz 1 der Rahmenvereinbarung genannten Frist nicht berücksichtigt. Auf 
Entweichungen dürfen dabei nicht mehr als 21 Tage entfallen. Voraussetzung für 
die Weitergewährung des Entgeltes bzw. des Abwesenheitsentgelts ist, dass der 
Platz in der Einrichtung tatsächlich freigehalten wird. Die Abwesenheit beginnt mit 
dem Tag, an dem das Mittagessen nicht mehr eingenommen wird. Sie endet mit 
dem Tag, der der Wiedergewährung des Mittagessens voran geht.  

 
(2) In begründeten Einzelfällen (z. B. Krankenhaus, Kuraufenthalt, Verbüßung von Ju-

gendarrest, Entweichung) kann das Abwesenheitsentgelt über die Dauer von 42 
Tagen hinaus gewährt werden. Anträge müssen jedoch rechtzeitig vor Ablauf der 
Frist begründet werden. Werden die kalenderjährlich festgelegten Höchstwerte 
überschritten, ohne dass vorher die Veränderung rechtzeitig begründet worden ist, 
kann die Überschreitung der Frist nachträglich nur dann genehmigt werden, wenn 
eine vorherige Antragstellung unmöglich war. 

 
(3) Bei einem Wechsel der Einrichtung dürfen abgebende und aufnehmende Einrich-

tungen bei Abwesenheit des Bewohners insgesamt das Entgelt im Umfang der un-
ter Abs. 1 genannten Fristen abrechnen. Die abgebende hat der aufnehmenden 
Einrichtung die im Kalenderjahr bereits angefallenen Abwesenheitstage mitzutei-
len. 

 
(4) Die Einrichtungen führen eine Belegungsstatistik, in der für jeden Hilfeempfänger 

die Anwesenheits- und Abwesenheitstage aufgeführt werden. Der Kostenträger ist 
zu einer Überprüfung berechtigt. 

 
(5) Bei einer Abwesenheit von bis zu drei Tagen aus einem der in Absatz 1 genannten 

Anlässe wird das kalendertägliche Entgelt in voller Höhe gezahlt. Bei einer Beur-
laubung von bis zu drei Tagen ist dem jungen Menschen für jeden Tag der Abwe-
senheit ein Verzehrgeld in Höhe des in der Entgeltvereinbarung ausgewiesenen 
Nahrungsmittelsatzes durch den Leistungserbringer auszuzahlen, soweit sich der 
junge Mensch während der Abwesenheit selbst versorgen muss. Von der Selbst-
versorgung wird regelhaft bei einer Familienheimfahrt ausgegangen. Bei einer Ab-
wesenheit von mehr als drei Tagen wird ab dem 4. Tag ein Abwesenheitsentgelt in 
Höhe von 90 % des kalendertäglichen Entgeltes gezahlt. Ab dem 4. Abwesenheits-
tag übernimmt grundsätzlich der Leistungsträger die Auszahlung des Verzehrgel-
des in Höhe des in der Entgeltvereinbarung ausgewiesenen Nahrungsmittelsatzes. 
Abweichend hiervon kann auf den Abschlag in Höhe von 10 % verzichtet werden. 
In diesem Fall übernimmt der Leistungserbringer die Auszahlung des Verzehrgel-
des in Höhe des in der Entgeltvereinbarung ausgewiesenen Nahrungsmittelsatzes. 

 
(6)  § 19 Abs. 1 bis 5 gelten für stationäre Einrichtungen nach § 34 SGB VIII. Für am-

bulante und teilstationäre Hilfen werden abweichende Regelungen zu den Absät-
zen 1 bis 5 getroffen. 
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3. Abschnitt     
 
Weitere Vereinbarungen 
 
 
§ 20 Zusatzleistungen 
 

Ergänzend zu den verschiedenen Regelleistungen können entsprechend den Ver-
einbarungen im Hilfeplan pädagogische und / oder therapeutische Zusatzleistun-
gen in Anspruch genommen werden. Die Kosten hierfür werden dem fallzuständi-
gen Jugendamt in Form von Fachleistungsstunden gemäß Anlage 5 Pauschalen 
oder Tagessätze berechnet. 
 

 
§ 21 Nebenleistungen 
 

Neben den Entgelten werden materielle Hilfen entsprechend den als Anlage 7 
beigefügten "Empfehlungen zur Gewährung von Nebenleistungen" gewährt. Die 
Empfehlungen werden von den kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet und 
festgelegt. 
 
 

§ 22 Inkrafttreten 
 
 Die Vereinbarung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Die Änderungen in § 4, § 9 Abs. 1 

und 2, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 2, 14 und 17, § 19 und bzgl. Anlagen 1 und 5 (neu) 
treten in der am 03.09.2015 beschlossenen Fassung am 01.01.2016 in Kraft. 

 
 
 
 
Wiesbaden, den 21.12.2015 
 
 
          Hessischer Städtetag        Hessischer Landkreistag 
 
    ________________________    ________________________ 
                    Gieseler                             Dr. Hilligardt 
   (Geschäftsführender Direktor)    (Geschäftsführender Direktor) 
 
 
 
Liga der freien Wohlfahrtspflege        Für die sonstigen Träger 
             In Hessen 
 
        ________________________ 
________________________           Rindfleisch-Jantzon 
              Przibilla       
          (Vorsitzender)     
 
        ________________________ 
                        Reinicke  
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Gliederung der Anlagen: 
 
 
 

1. Leistungsvereinbarung nebst Bearbeitungshinweisen 
 

2. Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
 

3. Entgeltvereinbarung mit Kalkulationsblatt und Erläuterungen 
 

4. Tarifermittlung (Vordruck) mit beispielhafter Berechnung 

 
5. Beispiel für die Kalkulation einer Fachleistungsstunde ausschließlich als  

Zusatzleistung im Rahmen stationärer und teilstationärer Leistungen 
 

6. – 
 

7. Nebenleistungen* 
 

* Nebenleistungen (Empfehlungen) in der jeweiligen Fassung des von den Kommunalen  

  Spitzenverbänden beschlossenen Leistungskatalogs 
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Anlage 1 in der Fassung vom 07.09.2018  
sowie entsprechende Bearbeitungshinweise  
finden sich in einem gesonderten Dokument.  
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Anlage 2 
 

Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
Gemäß §§ 78a ff. SGB VIII und der „Hessischen Rahmenvereinbarung“  
 
 
Zwischen: 

Öffentlichem Träger der Jugendhilfe 

und 

Leistungserbringer 

 

Leistungsart: 

 

Die folgende Qualitätsentwicklungsvereinbarung Seite 1 bis   gilt  

von:     bis:     

oder ab:     

 
Öffentlicher Träger der Jugendhilfe Leistungserbringer 

 
 

 
 

Datum; Ort Datum; Ort 

 
 
 

 
 
 

Unterschrift Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
Stempel 

 
 
 
 
 
 
Stempel 
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1   Grundsätze 
 

 
1.1 Vereinbarungen über Do-

kumentation und Be-
richtswesen der Vereinba-
rungspartner 

 
Die Grundlage des Berichtswesens ist die Doku-
mentation von Abläufen, Verfahren und Maßnah-
men. 
 
Inhalt des Berichtswesens ist Darstellung der er-
brachten Leistungen. Es stellt die Aspekte der 
Struktur-, Prozess-, und Ergebnisqualität dar. Die 
Ergebnisqualität bezieht sich auf die Gesamtheit 
der Einzelfallverläufe. 
 
Diese Vereinbarung soll Auskunft darüber geben, 
was wem wann, in welcher Form beiderseitig zur 
Verfügung gestellt wird. 
 

 
1.2 Vereinbarung zu Metho-

den der Auswertung und 
Indikatoren der Bewer-
tung 

 
Hier wird geregelt, mit welchen Methoden die Da-
ten des Dokumentations- und Berichtswesens zu-
sammengeführt und anhand welcher Kriterien sie 
bewertet werden. 
 
Die Möglichkeiten der Methoden reichen von qua-
litativer Bewertung bis zum statistischen Vergleich. 
Sie können daher sein z.B.: 

 Bewertender Prozess zwischen den Beteiligten 

 System über die Bewertung der Summe der 
Einzelfallverläufe 
 

Es empfiehlt sich, dass sich die Vereinbarungs-
partner auf Indikatoren zur Zielerreichung einigen. 
Die Bewertungsmaßstäbe beziehen sich auf die 
Bereiche Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
und sind im Voraus zu vereinbaren. 
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2   Verfahren 
 
 
2.1 Der Bericht zur Quali-    

tätsentwicklung 
 

  
Grundlage des Verfahrens zur Erstellung des Be-
richtes ist eine gemeinsame, einvernehmliche 
Festlegung zu seinen Strukturen, Inhalten und 
Zeiträumen. 
 
Als Vereinbarung zum Zeitplan empfiehlt es sich 
solche Zeiträume zu wählen, die es zulassen, 
dass die Ergebnisse in die Neuvereinbarung der 
Leistungen einfließen können. 
 
Der Bericht zur Qualitätsentwicklung wird auf der 
Basis des Berichtswesens erstellt. 
 
Im Bericht werden die vereinbarten Inhalte (1.1) 
des Berichtswesens systematisch dargestellt. 
 
Die Erkenntnisse aus dem Berichtswesens wer-
den in Bezug zu den vereinbarten Indikatoren ge-
setzt. 
 

 
2.2 Gemeinsame strukturierte 

und regelhafte Reflexion 
und Bewertung 
 

 
Vereinbarung zur gemeinsamen strukturierten und 
regelhaften Betrachtung, Reflexion und Bewertung 
des Berichts durch die Vereinbarungspartner. 
 

 
2.3  Fortschreibung der Ver-

einbarungen 

 
Vereinbarung zur Fortschreibung der Leistungser-
bringung. Benennung der Auswirkungen auf: Leis-
tungsvereinbarung, Qualitätsentwicklungsverein-
barung und Entgeltvereinbarung. 
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Anlage 3     ( Zwei gesonderte Dateien enthalten neue 

Kalkulationsdatei und Anwenderhandbuch) 
 

Entgeltvereinbarung 
gemäß §§ 78a ff. SGB VIII und der „Hessischen Rahmenvereinbarung“  
 
 
Zwischen: 

Öffentlichem Träger der Jugendhilfe 

und 

Leistungserbringer 

 

Leistungsart: 

 

Grundlage der Entgeltvereinbarung sind die Leistungs- und Qualitätsmerkmale, die in 
der 
 
Leistungsvereinbarung vom        und 
 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung vom       
festgelegt sind. 

 

Die Kalkulation des Entgelts basiert auf einer  
 
Auslastung von:      % und 
 
         Basistagen je Platz und Jahr 
 
Tagessatz / Jahresbudget    €  
(nicht zutreffendes bitte streichen)  
 
Der Betrag beinhaltet einen Satz von    € für betriebsnotwendige Inves-
titionen. 
 
Der Betrag beinhaltet einen Satz von   € für Nahrungsmittel 
Maßgebend für Auszahlungen bei Abwesenheit und Eigenbedarfspauschale 
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Die folgende Entgeltvereinbarung Seite ____ bis   gilt  

vom:     bis:     

 
oder ab:    
 
 

 

 
 
 

Öffentlicher Träger der Jugendhilfe 
 

 
 

Leistungserbringer 

 
 

 
 

Datum; Ort Datum; Ort 

 
 
 

 
 
 

Unterschrift Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
Stempel 

 
 
 
 
 
 
Stempel 
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Kalkulationsblatt Tagessatz oder Budget 
(1) Name und An-         

  schrift der Einrich-       

  ung / des Dienstes:       

            

(2) Träger der Einrich-         

  ung  / des Dienstes:       

          

            

(3) Rechtsform:    (4) Trägergruppe:   

            

(5) Leistungsart:    (6) Betreuungsform:   

            

(7) Kalkulationszeitraum:  (8) Platzzahl:   

            

(9) Basistage je Platz und Jahr: (10) Auslastung:   

          

      (11) Berechnungstage: 

            

      

      

        (12) (13) 

  
  
Kostenarten     kalkulatorischer je Berechnungs- 

        Aufwand  in € tag in € 

            

  Personalaufwand         

(14) päd. Betreuung         

            

(15) Hauswirtschaft         

            

(16) Leitung         

            

(17) Verwaltung         

            

(18) Technische Dienste       

            

(19) Sonstige Dienste         

            

(20) Personalnebenkosten       

           

(21) Summe Personalaufwand       

  (14) bis (20)         

            
 
      

  Kostenarten     Kalkulatorischer je Berechnungs- 
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        Aufwand in € tag in € 

          

  Sachaufwand Betreuung       

(22) Nahrungsmittel         

            

(23) Betriebsaufwendungen (incl. Wartung)     

            

(24) Verwaltungsaufwand       

            

(25) Betreuungsaufwand       

            

(26) Aufwand für Ausbildungsbetriebe,       

  Hilfsbetriebe         

(27) Sonstiger Aufwand         

            

(28) Summe Sachaufwand Betreuung     

  (22) bis (27)         

            

  Erlösabzüge Betreuung       

(29) Sachbezüge für Personal       

            

(30) Rückvergütung/Erstattung       

            

(31) Erträge aus Arbeitsleistung für Dritte,     

  Erlöse Hilfsbetriebe       

(32) Betriebskostenzuschüsse       

           

(33) sonstige Erlösabzüge       

            

(34) Summe Erlösabzüge Betreuung     

  (29) bis (33)         

(35) Bereinigter Sachaufwand        

  Betreuung (28) abzüglich (34)       

(36) Bereinigter Aufwand Betreuung    

  (35) zuzüglich(21)      
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  Kostenarten     Kalkulatorischer je Berechnungs- 

        Aufwand in € tag in € 

            

  Gebäude und Inventar       

(37) Instandhaltung: Gebäude, Einrichtungen     

  und Außenanlagen (ohne Wartung)     

(38) Zinsen         

            

(39) Mieten/Pachten incl. Maklergebühren     

            

(40) Leasing         

            

(41) Abschreibungen Gebäude        

            

(42) Abschreibungen          

  bewegliche Anlagegüter       

(43) Abschreibungen GWG bis 410,-- €     

  zuzüglich MwSt.         

(44) Summe Gebäude und Inventar       

  (37) bis (43)         

            

  Erlösabzüge Gebäude und Inventar     

(45) Mieten und Pachten       

            

(46) Auflösung von Investitionszuschüssen     

           

(47) Summe Erlösabzüge Gebäude und     

  Inventar (45) und (46)       

(48) Bereinigter Sachaufwand Gebäude     

  und Inventar (44) abzüglich (47)     

(49) Bereinigter Sachaufwand       

  (35) zuzüglich (48)       

     

(50) Kalkulierter Aufwand       

  (21) zuzüglich (49)       

      

 Ort, Datum:     

      

      

         

 Unterschrift   
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Erläuterungen zum Kalkulationsblatt 
 
Anzugeben ist unter Nummer: 
 
(3) Rechtsform: 

z. B. e. V., Stiftung, GmbH 
 
(4) Trägergruppe: 

AWO, Caritas, DPWV, DRK, DW, JW, Kreis, Stadt u. a. 
 
(5) Leistungsart 

gemäß § 8 der Rahmenvereinbarung 
 
(6) Betreuungsform 

Genaue Bezeichnung der Leistungsart z.B.: stationäre Heimerziehung,  
Betreutes Wohnen, Außenwohngruppe, etc. 

 
(7) Kalkulationszeitraum 
 
(8) Platzzahl 

Als Platzzahl einer Einrichtung werden die in der Leistungsbeschreibung abge-
stimmten Plätze zugrunde gelegt. Die Bestimmungen des § 45 SGB VIII sind zu 
beachten 
 

(9) Basistage je Platz und Jahr 
 Hier sind die Basistage für die Ermittlung der Betreuungstage anzugeben. 
 z.B.: 365 Tage stationär; 250 Tage teilstationär 
 
(10) Auslastung 
 

Der Auslastungsgrad wird für den Kalkulationszeitraum vereinbart. 
 
Das wirtschaftliche Risiko der Einrichtungen und Dienste ist bei der Bemessung 
des Auslastungsgrades zu berücksichtigen, um ihnen wirtschaftliches Handeln zu 
ermöglichen. 

 
(11) Berechnungstage 

Die Berechnungstage werden wie folgt ermittelt: 
Platzzahl x 365 Tage x Auslastungsgrad = Berechnungstage 

 
Bei teilstationären Einrichtungen kann abweichend hiervon folgende Regelung 
gewählt werden:  
Platzzahl x 250 Tage x Auslastungsgrad = Berechnungstage 

 
 
 (12) Kalkulatorischer Aufwand 

Einzusetzen sind die prospektiv ermittelten Aufwendungen für den zugrunde ge-
legten Kalkulationszeitraum. 
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(13) Kalkulatorischer Aufwand bei Berechnungstag: 

Sie sind zu ermitteln durch Division. Divisor ist die Zahl bei Nr. 11 eingesetzten 
Berechnungstage. Beträgt die 2. Stelle nach dem Komma vier und weniger, dann 
bleibt sie unberücksichtigt; beträgt sie fünf und mehr, dann ist die 1. Stelle nach 
dem Komma aufzurunden. 

 
Berechnungsbeispiel 
 
Kalkulatorischer Aufwand, Ziffer 12 = Kosten   
Berechnungstage, Ziffer 11   je Berechnungstag 

 
 
 (14) - (19) 
 
 Der Personalaufwand ist nach den vorgegebenen Bereichen zu gliedern. 
 

a) Bruttogehälter, Bruttolöhne, Sonderzuwendungen und Lohn- und  
Kirchensteuer, wenn der Dienstgeber die Pauschalversteuerung zu seinen 
Lasten gewählt hat; 

 
b) Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen (Krankenkasse,  

Angestellten-, Arbeiterrenten- und Arbeitslosenversicherungen, Pflegever-
sicherungen); 

 
c) Beiträge zur zusätzlichen Altersversorgung einschließlich Pensions- 

kassen, entsprechend dem Tarifwerk des jeweiligen Trägers. Für Träger, 
die nicht an eine öffentlich rechtliche Altersversorgung gebunden sind, ist 
Richtwert der ZVK-Beitrag für den öffentlichen Dienst; 

 
d) Trennungsentschädigungen, Umzugsvergütungen, nach hessischen Lan-

desregelungen. 
 
(20) Personalnebenkosten sind z. B. 
 

a) Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
b) Ausgleichsabgabe 
c) Reisekosten, Fahrgelder, Tagungsbeiträge 
d) Berufsbezogene Fortbildung und Supervision 
e) Personalwerbung und Personalbeschaffung 
f) Gesetzlich erforderliche gesundheitliche Untersuchungs- und  

Vorbeugungsmaßnahmen 
g) Beihilfen nach hessischem Beihilferecht 
 

(21) Personalaufwand: 
 

Summe der Positionen (14) - (20) 
Die Obergrenze der Personalaufwendungen der Einrichtungen richtet sich nach 
den Bestimmungen des Kommunaltarifs  (Eingruppierungsmerkmale/Vergütungs-
tarif etc.) 

 
 
(22) Nahrungsmittel 

 Aufwendungen für Verpflegung, Lebensmittel und Fremdversorgung 
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 (ohne Nahrungsmittelaufwand für Mitarbeiter) 
 
(23) Betriebsaufwendungen 

a) Wasser 
b) Energie, Heizmaterial jeder Art (fester Brennstoffe, Öl, Gas) 
c) Treibstoffe und Schmiermittel 
d) Reinigungs- und Putzmaterial für Haus und Wäsche einschl. Hausver- 
 brauchsmittel 
e) Gartenpflege einschließlich Pflanzen und Sämereien 
f) sonstige weitere allgemeine Betriebskosten 
g) gesundheitliche Betreuung 
h) Fremdreinigung 

Haus- und Fensterreinigung durch fremde Betriebe 
i) Fremdwäscherei 

Reinigung, Pflege und Instandhaltung der Kleider und Wäsche des Hauses 
sowie der Bewohner 

k) Steuern 
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer 

l) Öffentliche Gebühren, 
z. B. für Kanal, Straßenreinigung und Müllabfuhr, Schornsteinfegergebüh-
ren 

m) betriebsnotwendige Versicherungen 
n) Zinsen für Betriebsmittelkredite 
o) Wartung 

 
(24) Verwaltungsaufwand 

a) Bürobedarf, Drucksachen, Vordrucke, EDV-Kosten 
b) Porti, Kleinfrachten, Postscheck- und Bankgebühren, 
c) Telekommunikation 
d) Tagungen, Gästebetreuung, Repräsentationskosten 
e) Werbeaufwand 
f) Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren 
g) Fachzeitschriften 
h) Verbands- und Organisationsbeiträge 
i) sonstige allgemeine Verwaltungskosten 
k) fremde Dienstleistungen 

 
(25) Betreuungsaufwand 

Aufwand für die Betreuung, kulturelle Bedürfnisse 
a) Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen 
b) CD's, Schallplatten, Filme, Video und sonstige Medien 
c) Rundfunk, Fernsehgebühren, GEMA-Gebühren 
d) Aufwendungen für Körperpflege und Friseur 
e) Veranstaltungen für Einrichtungen 
f) Vielseitige Freizeitbetätigungen, Ausflüge etc. 
g) Lernmittel 
h) Kosten für Fahrten mit Jugendlichen zu Ärzten, Gerichten u. a.  

 
(26) Materialaufwand für Ausbildungs- und Produktionsbetriebe 
 
(27) Sonstiger Aufwand 
 
(28) Summe Sachaufwand Betreuung 

Summe der Positionen (22 – 27) 
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(29) Sachbezüge für Personal 
Für die Bewertung der Sachbezüge gilt die Sachbezugsverordnung in der jeweils 
gültigen Fassung. (ohne Nahrungsmittel für Mitarbeiter) 

 
(30) Rückvergütungen/Erstattungen 

Zu berücksichtigen sind die Einnahmen, z. B. aus Verkäufen an Personal, die Ein-
nahmen der Wäscherei für Personalwäsche, die Einnahmen aus privaten Telefon-
gesprächen und dergl. mehr. 

 
(31) Erträge aus Arbeitsleistungen für Dritte und Erlöse aus dem Verkauf von  

Produkten 
 
(32) Betriebskostenzuschüsse 
 
(33) Sonstige Erlösabzüge 
 
(34) Summe Erlösabzüge Betreuung 

Summe der Positionen (29 – 33) 
 
(35) Bereinigter Sachaufwand Betreuung 

Summe Sachaufwand Betreuung (28) abzüglich Summe Erlösabzüge Betreuung 
(34) 

 
(36) Bereinigter Aufwand Betreuung 

Bereinigter Sachaufwand Betreuung (35) zuzüglich Summe Personalaufwand (21) 
 
 (37) Instandhaltung der Gebäude, Einrichtungen und Außenanlagen 

1) Nur Kosten, die der laufenden Instandhaltung des Gebäudes, der Betriebs-
einrichtungen einschließlich des Fuhrparks, des Mobiliars und des Gerätes 
dienen. 
Den Kalkulationsblättern ist eine Unterteilung beizufügen, aus der im Ein-
zelnen der Instandhaltungsaufwand hervorgeht, getrennt nach Gruppen. 
 
a) Gebäude 
b) besondere Betriebseinrichtungen 
c) Ausstattung. 
 
Die Kosten für Wartung sind unter der Position (23) Buchstabe o) zu kalku-
lieren. 

 
2) Instandhaltung/Instandsetzung sind Maßnahmen, die die Leistungs- 

fähigkeit und Betriebsbereitschaft eines Wirtschaftsgutes erhalten oder 
wiederherstellen. Die Kosten für das Ersetzen von Teilen eines Wirt-
schaftsgutes, die während der gewöhnlichen Nutzungsdauer ersetzt wer-
den, sind Instandhaltung/Instandsetzung auch dann, wenn die Teile durch 
bessere, dem technischen Fortschritt entsprechende Teile ersetzt werden. 
Im Zweifel sind steuer- und handelsrechtliche Abgrenzungen maßgebend. 

3) Nicht zum Instandhaltungsaufwand gehören solche Aufwendungen, die  
eine Wertverbesserung darstellen. 

4) Hausmeisterservice (Fremdleistungen). 
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(38) Zinsen für Investitionsdarlehen und Erbbauzinsen 
 
(39) Mieten, Pachten und Maklergebühren 

Die Höhe der Miete wird im Einzelnen vereinbart, entsprechend der Gegebenhei-
ten vor Ort. Maklergebühren für vom Einrichtungsträger angemietete Wohnungen. 

 
(40) Leasing 
 
(41) Abschreibungen (AfA) Gebäude 

Die Abschreibungen richten sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften. Ab-
weichende Regelungen sind im Einzelfall möglich (entsprechend § 9 Abs. 2 der 
Rahmenvereinbarung ist dem Kalkulationsblatt ein Anlagenverzeichnis mit Ab-
schreibungsplan beizufügen).  
 

(42) Abschreibungen (AfA) bewegliche Anlagegüter 
Die Abschreibungen richten sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften. Ab-
weichende Regelungen sind im Einzelfall möglich (entsprechend § 9 Abs. 2 der 
Rahmenvereinbarung ist dem Kalkulationsblatt ein Anlagenverzeichnis mit Ab-
schreibungsplan beizufügen).  

 
 (43) Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter(GWG) bis € 410,00. 

Ersatzanschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskos-
ten bis € 410,00 ohne MwSt. werden im Kalkulationsjahr als Aufwand berücksich-
tigt. 
 
Die Abschreibung richtet sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften. Für Kal-
kulationen darf eine Obergrenze von € 410,00 pro Platz nicht überschritten wer-
den. 
 

(44) Summe Gebäude und Inventar 
Summe der Positionen (37 - 43) 

 
 (45) Mieten und Pachten 

Hier sind zu erfassen z. B. Einnahmen aus Mieten für an Mitarbeiter und an Ein-
richtungsbetreiber überlassene Wohnungen oder Zimmer in eigenen Gebäuden, 
von Fremden gezahlte Mieten, Garagenmiete, Pacht oder Miete für Kantinenbe-
triebe. Für die Bewertung gilt ebenfalls die Sachbezugsverordnung. 

 
(46) Auflösung von Investitionszuschüssen 
 
(47) Summe Erlösabzüge Gebäude und Inventar 

Positionen (45) und (46)  
  
(48) Bereinigter Sachaufwand Gebäude und Inventar 

Position (44) abzüglich Position (47) 
 
(49) Bereinigter Sachaufwand  

Position (35) zuzüglich Position (48) 
 

(50) Kalkulierter Aufwand 
 Position (21) zuzüglich Position (49) 
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Anlage 4 
 

Einfache Berechnungsgrundlage  
für die tarifliche Fortschreibung 

der Entgeltvereinbarungen in der Jugendhilfe 
gem. § 15 Abs. 2 der Rahmenvereinbarung 

 
 
 
Als Grundlage für die tarifliche Fortschreibung gelten die zuletzt zwischen der / dem Ein-
richtung / Dienst und dem örtlichen Träger der Jugendhilfe vereinbarten Beträge für die 
Sach- und Personalkosten (je Berechnungstag) aus dem Kalkulationsblatt bzw. die sich 
aus dessen Fortschreibung ergebenden aktuellen Beträgen. 
 
 

Angaben aus dem Kalkulationsblatt der / des Einrichtung / Dienstes 

bzw. die sich aus der Fortschreibung ergebenden Beträgen (berechnungstäglich) 
 
 
Personalaufwand = Position 21 (Summe Personalaufwand) je Berechnungstag  
 
Sachaufwand = Position 49 (Bereinigter Sachaufwand) je Berechnungstag 
    
 
 
 
Beispiel Berechnung: 
 
 

Bezeichnung 
alter 

Tagessatz 
in € 

Tarif 
in % 

Tarif 
in € 

neuer 
Tagessatz 

in € 

Personalkosten 
(Position 21 je Berechnungstag) 

100,00 2,50 2,50 102,50 

Sachkosten 
(Position 49 je Berechnungstag)  

25,00  1,50 0,38 25,38  

Entgeltsatz 125,00   2,88 127,88  

 
 
Für stationäre Einrichtung „Erstattung Verzehrgeld“ bei Abwesenheit 
gem. § 19 Abs. 7 der Rahmenvereinbarung 

Bezeichnung 
alter 

Tagessatz 
in € 

Tarif 
in % 

(Sachkosten) 

Tarif 
in € 

neuer 
Tagessatz 

in € 

Nahrungsmittelsatz 
(Position 22 je Berechnungstag) 

6,00  1,50 0,09 6,09  
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Berechnungsvordruck: 
 
 

Bezeichnung 
alter 

Tagessatz 
in € 

Tarif 
in % 

Tarif 
in € 

neuer 
Tagessatz 

in € 

Personalkosten 
(Position 21 je Berechnungstag) 

    

Sachkosten 
(Position 49 je Berechnungstag)  

    

Entgeltsatz     

 
 
Für stationäre Einrichtung „Erstattung Verzehrgeld“ bei Abwesenheit 
gem. § 19 Abs. 7 der Rahmenvereinbarung 

Bezeichnung 
alter 

Tagessatz 
in € 

Tarif 
in % 

(Sachkosten) 

Tarif 
in € 

neuer 
Tagessatz 

in € 

Nahrungsmittelsatz 
(Position 22 je Berechnungstag) 
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Anlage 5 
 

Beispiel für die Kalkulation einer Fachleistungsstunde aus-
schließlich als Zusatzleistung im Rahmen stationärer und teilsta-

tionärer Leistungen 
 
 
Diese Vereinbarung soll die einheitliche Grundlage für die Abrechnung von           Fach-
leistungsstunden bilden. Sie bezieht sich ausschließlich auf Zusatzleistungen gemäß § 
20 der Rahmenvereinbarung über die Gestaltung der Entgelte für die Kinder- und Ju-
gendhilfe in Hessen. Die Werte sind jeweils von den Vereinbarungspartnern anzupas-
sen. 
 
 
 

I    Die Fachleistungsstunde als Zusatzleistung 
 
 
Das Leistungsangebot in Form von Fachleistungsstunden ist eine Dienstleistung zur 
Ergänzung durchgeführter Jugendhilfemaßnahmen. 
 
Fallbezogene Tätigkeiten für und am Klienten sind alle unmittelbar fallbezogenen Tä-
tigkeiten und Leistungen, die sich aus dem individuellen Hilfebedarf des Kindes / Ju-
gendlichen oder seines Umfeldes von Art und Umfang her ergeben und die notwendig 
sind, dem erkennbar gewordenen Hilfebedarf zu entsprechen. Dazu können auch - nä-
heres hierzu muss im Hilfeplan festgelegt werden - Leistungen gehören, die ohne An-
wesenheit des Klienten, jedoch unmittelbar für ihn, erbracht werden ( z.B. Gespräche 
mit Angehörigen, Schulen, Ärzten, Behördenkontakte usw., sofern nicht schon in den 
unter Punkt II. 1 genannten fallbezogenen Tätigkeiten berücksichtigt). 
 
Grundlagen der Berechnung sind die zur Erbringung der Leistung betriebsnotwendigen 
Kosten eines Fachdienstes oder einer Einrichtung (Personal- und Sachkosten, sonstige 
Kosten) entsprechend der je Fachkraft in einem Jahr durchschnittlich erbrachten Ar-
beitszeit. 
 
Die Stundenzahl der Einsatzzeit für die Klientel ist im Hilfeplan festzulegen. 
 
Grundlage für die Berechnung ist die Zeitstunde mit 60 Minuten. 
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Berechnungsgrundlagen der Entgelte für Fachleistungsstunden als 
Zusatzleistungen 

 
 
1    Ermittlung der für die Berechnung maßgeblichen Jahresarbeitszeit 
 
Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit   
 - incl. Schaltjahr 365,25 Tage  ./. 7 Werktage - 

(52,18 Kalenderwochen x 39 Std. wöchentliche Arbeitszeit) beträgt    2.034,96 Std. 

 
 
Davon sind abzuziehen: 
 

29 Urlaubstage  226,2 Std. 
10 Feiertage (incl. 24. und 31.12)    78,0 Std. 
  5 Tage für Fortbildung     39,0 Std. 
 10 Krankheitstage     78,0 Std. 
54 Tage      421,20 Std. 

        ______    
 
Verbleibende Jahresarbeitszeit 1.613,76 Std. 
- umgerechnet in Arbeitswochen:  41,38 - 

 
abzüglich Zeitaufwand in den verbleibenden 41,38 Arbeitswochen 
 
- für fallübergreifende Tätigkeiten  
 (Teambesprechungen, Supervision , Planung) 
 2,5 Stunden je Woche x 41,38 = 103,45 Stunden 
 
 
-  für fallbezogene Tätigkeiten  

(Vor- und Nachbereitung, Dokumentation, 
Hilfeplangespräche, Fahrtzeiten bis 10 km Entfernung; 
darüber hinausgehende Entfernungen sind nachzuweisen und 
begründen individuelle Vereinbarung) 

 4 Std. je Woche x 41,38 = 165,52 Stunden 
 

zus. 6,5 Stunden x 41,38 Wochen =                                           268,97 Std. 
      ______   __  

 
verbleibt eine bereinigte Jahresarbeitszeit von                                          1.344,79 Std.  
 
 
Wie bei der Vereinbarung von Tagessätzen kann auch hier ein Auslastungsgrad    fest-
gelegt werden, der die Diskrepanz zwischen der Menge der möglichen             Jahres-
betreuungsstunden und der tatsächlichen Auslastung berücksichtigt. 
 
 
Maßgebliche Jahresarbeitszeit: 1.344,79 Std. x Auslastungsgrad = X Stunden 
  100 
 
 
 



Anlage 5 – Fachleistungsstunden als Zusatzleistung Seite 3 von 3 

  

2    Kategorien von Fachleistungsstunden 
 
 
Zu unterscheiden sind sozialpädagogische Fachleistungen (in der Regel auf der Grund-
lage der Vergütungsgruppe IV b BAT; *1) und therapeutische Fachleistungen (in der 
Regel auf der Grundlage eines Mittelwertes der Vergütungsgruppen I b/ II b BAT; *1). 
 
 
3    Berechnung des Entgelts für Fachleistungsstunden als Zusatzleistung 
      (face to face Stunde als Zusatzleistung umfasst 60 Minuten 
 
a) Personalkosten 
 
Kosten einer Fachkraft   € 
(Obergrenze Kommunal  ist zu beachten) 
zuzüglich davon 10 % für Leitung und Verwaltung   € 
 ___________ 
 
zusammen    € 
 
 
b) Sachkosten 
 
in Höhe von 10 % der Personalkosten    € 
 ___________ 
 
Personal- und Sachkosten insgesamt:    € 
(incl. Fahrtkosten bei Entfernungen bis 10 km einfache Strecke) 
 
Die Kosten für eine Fachleistungsstunde als Zusatzleistung betragen somit 
(Personal- und Sachkosten insgesamt / maßgebliche Jahresarbeitszeit) 
 
   €
 ___________ 
 
 
 

III   Zahlung der Entgelte 
 
 
Hinsichtlich der Zahlung der Entgelte gilt § 17 der Rahmenvereinbarung über die  Ge-
staltung der Entgelte für die Kinder- und Jugendhilfe in Hessen entsprechend. 
 
Bezüglich der Abgeltung von vereinbarten Fachleistungsstunden, die ohne              Ver-
schulden den des Leistungserbringers nicht zustanden kamen, sind zusätzliche Rege-
lungen möglich. 

 
 
*1) Teil 2 und 3 bleibt unverändert bis TVöD Eingruppierungsmerkmale festlegt 
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